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Schaffhausen, 20. August 2024 
 
 
Kleine Anfrage Hansueli Scheck, 
«Littering beim Münster! (Nr. 18/2024) 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
      
Mit Datum vom 18. Juni 2024 hat Grossstadtrat Hansueli Scheck eine Kleine An-
frage betreffend Littering beim Münster zu Allerheiligen eingereicht. 
 
 
Der Stadtrat beantwortet die Fragen wie folgt: 
 
Das Münster zu Allerheiligen ist eine wichtige Sehenswürdigkeit in Schaffhausen. 
Es handelt sich um eine ehemalige Benediktinerklosteranlage, zu der der Kreuz-
gang gehört, einer der bedeutendsten Orte in Schaffhausen. Der Kreuzgang zu 
Allerheiligen ist der grösste in der Schweiz und umfasst sowohl romanische (aus 
dem 12. Jahrhundert) als auch gotische Elemente. 
 
Der Stadtrat freut sich, dass das Münster und der Kreuzgang zum Verweilen ein-
lädt oder auch zum Picknick genutzt wird. Es ist jedoch ebenso wichtig, dass der 
dabei entstehende Abfall ordnungsgemäss entsorgt wird. 
Der Stadtrat nimmt dies zum Anlass, auf die Abfallverordnung der Stadt Schaff-
hausen vom 23. August 2022 hinzuweisen. Diese Verordnung legt fest, dass Ab-
fälle, die auf öffentlichem Grund entstehen, in den von der Stadt bereitgestellten 
Sammelbehältern entsorgt werden müssen. Littering ist somit verboten. Miss-
bräuchliche Nutzung, Beschädigung und Verschmutzung der Sammelbehälter 
sind unzulässig und können mit Geldstrafen geahndet werden.  
 
Der Stadtrat ist sich bewusst, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung seinen 
Abfall ordnungsgemäss entsorgt. Leider gibt es jedoch eine Minderheit, die sich 
nicht daran hält und dadurch unnötigen Aufwand sowie zusätzliche Kosten zulas-
ten der Allgemeinheit verursacht. 
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1. Wer ist zuständig für die Aussenreinigung des Münstervorplatzes, inkl. Kreuz-
gang? Ist dafür eine Firma beauftragt, oder wird dies durch die Stadt ausge-
führt? 

 
Der Kreuzgang wird im Auftrag der Stadt von Montag bis Freitag und von April bis 
Oktober auch am Wochenende durch eine Reinigungsfirma gereinigt. Der Müns-
tervorplatz wird zweimal wöchentlich an Werktagen gereinigt. Am Wochenende 
wurde der Münstervorplatz bis anhin nicht gereinigt. Dies wird nun jedoch in den 
Reinigungsauftrag von April bis Oktober aufgenommen.  
 

 
2. Wie kann dieser Problematik entgegengewirkt werden? Ev. mit Abfallkübeln? 

 
In der Umgebung des Münsters sind Abfallkübel ausreichend vorhanden und wer-
den täglich zweimal, ausser am Sonntag nur einmal, von Tiefbau Schaffhausen 
geleert. 
 

 
3. Ist sich der Stadtrat bewusst, welch grosse Aufgabe diese Frau fast täglich auf 

sich nimmt, zum Ansehen unserer schönen Stadt? Vom Stadtrat hoffe ich auf 
eine Wertschätzung in irgendeiner Form. 

 
Der Stadtrat ist sich der grossen Aufgabe, die diese Frau zum Wohle unserer Stadt 
übernimmt, bewusst und dankt ihr herzlich für ihr Engagement. Der Stadtrat hofft, 
dass durch die zusätzliche Reinigung in den Monaten April bis Oktober das illegale 
Littering weitgehend beseitigt und in den Griff bekommen werden kann. 
 
 
Freundliche Grüsse 
IM NAMEN DES STADTRATS 
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